
Kompetente Anlaufstelle

ff Wir beraten Sie kompetent. Im Vordergrund steht immer 
die gütliche Einigung. Je nach Situation ist der Rechts-
weg aber unausweichlich.

Umfassende Deckung

ff In der bäuerlichen Speziallösung ist der Privat-, Ver-
kehrs- und Betriebsrechtsschutz in einem Paket einge-
schlossen.

Massgeschneiderte Lösung

ff AGRI-protect ist auf die Landwirtschaft und die Bedürf-
nisse der Bauernfamilien zugeschnitten.

AGRI-protect – die bäuerliche Rechtsschutzversicherung

Recht haben und Recht bekommen ist in der Landwirt-
schaft keine Selbstverständlichkeit. Immer öfter müssen 
sich Bauernfamilien zur Wehr setzen, um ihre Ansprüche 
durchzusetzen. Keine einfache Aufgabe – doch wir haben 
die Lösung für Sie:

AGRI-protect ist eine massgeschneiderte bäuerliche 
Rechtsschutzversicherung, die speziell auf die Land-
wirtschaft und die Bauernfamilien ausgerichtet ist.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit uns kommen Sie 

zu Ihrem Recht: 

AGRI-protect!
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Gültig in den Kantonen: 



Leistungen | Kostenübernahme AGRI-protect 

verhilft Ihnen zu 

Ihrem Recht!

Mit AGRI-protect profitieren Sie von folgenden Leistungen:

Prüfung der Rechtslage und Auskunft/Beratung beim Auftreten von Rechtsfragen.

Bearbeitung der Rechtsfragen. Interventionen durch Juristen, die mit Rechtsfragen rund um die Landwirtschaft 
vertraut sind. Juristische Beratung als Prävention für Rechtsverfahren.

Abklärung von Beschwerde- und Prozessaussichten.

Übernahme der Gerichts- und Verfahrenskosten, sofern mit Zustimmung des Versicherers ausgelöst.

Unterstützung und Vertretung bei aussergerichtlicher Streitbeilegung sowie bei Verhandlungen.

Kostengutsprache beim Beizug von externen Anwälten nach vorangehender Zustimmung des Versicherers.

Versicherte Rechtsgebiete

Haftpflichtrecht

Privat- und Sozialversicherungsrecht

Strafrecht

Verwaltungsrecht

Strassenverkehrsrecht

Vertragsrecht

Streitigkeiten betr. landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken

Erbschaftsstreitigkeiten betr. landwirtschaft-
lich genutzten Gütern und Grundstücken

Kostenübernahme

Maximal CHF 100 000.- für Massnahmen zur 
einvernehmlichen oder gerichtlichen Streiter-
ledigung (z. B. Gerichtskosten, Anwaltskosten 
und Expertenhonorare). Bei Erbschaftsstreitig-
keiten werden 50 Prozent der Sachverständi-
gerkosten (Honorare, Notar, Ertragswertschät-
zung) übernommen.

Der Selbstbehalt beträgt 20 Prozent der An-
walts- und Sachverständigerhonorare, mindes-
tens jedoch CHF 250.-. Regelt die Versiche-
rungsgesellschaft den Rechtsfall mit eigenen 
Mitteln, wird keine Beteiligung verlangt.



AGRI-protect – die bäuerliche Speziallösung!
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Ihrem Recht!

Was Sie noch wissen sollten:

Wen kontaktiere ich für 
allgemeine Fragen?
Wenden Sie sich an die zuständige kantonale 
Versicherungsberatungsstelle. Unsere kom-
petenten Berater helfen Ihnen gerne weiter.

Wer kann AGRI-protect 
abschliessen?
AGRI-protect kann nur von der bäuerlichen 
Bevölkerung (ab dem 19. Altersjahr) abge-
schlossen werden, die bereits bei der Agri-
sano Krankenkasse AG und/oder Agrisano 
Versicherungen AG versichert ist. Kinder bis 
zum 18. Altersjahr in derselben Hausgemein-
schaft sind gratis mitversichert.

Wie hoch sind die Prämien?
Die altersunabhängigen Prämien betragen 
CHF 7.60 pro Monat.

Wann kann AGRI-protect 
abgeschlossen werden?
Wer den Antrag stellt, kann AGRI-protect 
jederzeit auf den nächsten Monatsbeginn 
abschliessen. Der Versicherungsschutz tritt 
drei Monate nach Abschluss in Kraft.

Der genaue Leistungsumfang ist in den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
definiert. Für die Einzelfallbeurteilung sind 
diese massgebend. Unsere AVBs finden Sie 
auf www.agrisano.ch oder direkt unter folgen-
dem QR-Code:



Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Tel. +41 (0)56 461 71 11 | Fax +41 (0)56 461 71 07
info@agrisano.ch | www.agrisano.ch

Ihre Versicherungsberatungsstelle
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Drei Praxisbeispiele

Wo melde ich mich?

Angedrohte 
Direktzahlungskürzung

 
Bauer Paul ermöglicht seinen 
Tieren regelmässig Auslauf. Wie 
nach jedem Spaziergang seiner 
Tiere reinigt er gewissenhaft den 
Laufhof. Es folgt eine Regenpe-
riode, der IP-Kontrolleur meldet 
sich an und will das Auslaufjour-
nal sehen. Sein Fazit: Der Lauf-
hof sei so sauber, es könnten 
unmöglich regelmässig Tiere 
darin gewesen sein. Sanktionen 
sind die Folgen und Bauer Paul 
wird eine Direktzahlungskürzung 
angedroht.

Unfall mit 
fatalen Folgen

 
Hansjörg wird nach einem Auto-
unfall ins Spital eingeliefert. Sein 
Knie ist zertrümmert, in seiner 
Bewegungsfreiheit bleibt er ein-
geschränkt. Er kann auf seinem 
Betrieb nie mehr alle Arbeiten 
erledigen. Die Haftpflichtversi-
cherung des Unfallverursachers 
indes will den vollen Schadener-
satz nicht bezahlen.

Defekte 
Rundballenpresse

 
Bauer Hans will mit seiner Pres-
se, die beim Landmaschinenme-
chaniker in Revision war, Gras-
siloballen machen. Doch nach 
der ersten Rundballe schliesst 
sich die Presse mit einem lauten 
Knall. Nichts geht mehr – Total-
schaden! Die Untersuchung 
zeigt: Ersatzteile wurden nicht 
richtig montiert. Hans muss eine 
neue Presse kaufen und darüber 
hinaus ein Lohnunternehmen 
für die Pressarbeit engagieren. 
Der Landmaschinenmechaniker 
indes streitet jegliche Schuld ab.

Wer ist die Bäuerliche 
Rechtsschutz- 
versicherung FRV?

Die Agrisano hat mit der 
Société rurale d’assurance 
de protection juridique FRV 
SA bzw. Bäuerlichen Rechts-
schutzversicherung FRV einen 
speziell auf die Landwirtschaft 
zugeschnittenen Kollektivver-
trag abgeschlossen. Damit ist 
gewährleistet, dass die land-
wirtschaftlichen Bedürfnisse 
und die Erfahrung einer lang-
jährigen bäuerlichen Rechts-
schutzversicherung optimal 
kombiniert werden.

Für Fragen allgemeiner Art (Policen, Prämien etc.) stehen Ihnen die 
Berater Ihrer Agrisano Versicherungsberatungsstelle in Ihrem Kanton 
gerne zur Verfügung.

Möchten Sie hingegen einen Rechtsfall melden oder haben Sie Be-
darf an Rechtsschutz, dann wenden Sie sich direkt an die kantonale 
Stelle der Bäuerlichen Rechtsschutzversicherung FRV:

BE 
Berner Bauern Verband
Bäuerliche Rechtsschutzversicherung FRV	 Tel. 031 938 22 89
Milchstrasse 9 | 3072 Ostermundigen	 Fax 031 938 22 50

FR
Freiburgischer Bauernverband
Bäuerliche Rechtsschutzversicherung FRV	 Tel. 026 467 30 10
Rte de Chantemerle 41 | 1763 Granges-Paccot	 Fax 026 467 30 01

AGRI-protect hilft!


